
Anlage 1a 

1 
 

Verbindliche Bauleitplanung der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB – Bebauungsplan-Änderungsverfahren  

Nr. 48/6 „Dicker Busch  I, 6. Änderung, Kita Thüringer Straße“ 

Stellungnahme/Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Offenlage vom 14.01. - 17.02.2020 

Stellungnahme/Anregungen Beschlussempfehlung 

Lfd. Nr. 1 Name: Stadtwerke Rüsselsheim Datum: 29.01.2020 

  

 

Absatz 6 Straßenbeleuchtungskabel: 

Die Information wurde an den Grundstückseigentümer weitergeleitet. 

 

Absatz 11 wird unter 9.1.1. Versorgung und Gas in die Begründung 

aufgenommen: 

Für die Planung eines neuen Stromanschlusses ist zu beachten, dass 

aus dem vorhandenen Netz ohne wesentliche Baumaßnahmen nur ca. 

30 kW zur Verfügung gestellt werden können. Bis ca. 150 kW kann die 

elektrische Leistung aus der nächsten Netzstation zur Verfügung 

gestellt werden (…). Elektrische Leistungen über ca. 150 kW bis 630 

kW sind nur mit einer neuen Trafostation auf dem Baugelände 

Thüringer Straße 15-17 und einer mittelspannungsseitigen Anbindung 

der neuen Trafostation sicherzustellen. Das Grundstück für die 

Trafostation ist (…) kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die 

Herstellungskosten (…) sind bauseits zu tragen. 

 

Absatz 12 wird unter 9.1.2. Breitbandkabelzugang in die Begründung 

aufgenommen: 

Ein Breitbandanschluss für das Grundstück Thüringer Straße 15-17 ist 

für 2020 geplant. 
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Lfd. Nr. 2 Name: Regierungs-präsidium Darmstadt Datum: 10.02.2020 

 

 

Von Seiten des Regierungspräsidiums Darmstadt gibt es grundsätzlich 

keine Bedenken.  

 

Es wurde lediglich ein Hinweis zur Versickerung des 

Niederschlagswassers (Absatz 6) getroffen und in die Hinweise im 

Textteil mit aufgenommen:  

Die Mächtigkeit des Sickerraums zur Versickerung des 

Niederschlagswassers sollte, bezogen auf den höchsten gemessenen 

Grundwasserstand, mindestens 1 m betragen. Die Klärung der 

Zulässigkeit einer Versickerung von Niederschlagswasser ist dem 

entsprechenden Verfahren vorbehalten. Die Genehmigung ist bei der 

zuständigen Unteren Wasserbehörde des Kreises Groß-Gerau zu 

beantragen. 

 

Die Grundzüge der Planung bleiben unberührt. 
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Lfd. Nr. 3 Name: Landesamt für Denkmalpflege Datum: 13.02.2020 

 
 

 

 

Anpassung Denkmalschutzgesetz in den Hinweisen des Textteils 

erfolgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lfd. Nr. 4 Name: Kreis Groß-Gerau Datum: 17.02.2020 

 

Der Hinweis auf die Berücksichtigung der DWA A-138 sowie DWA A-

153 zur Versickerung wurde unter Ziffer III Punkt 1 aufgenommen. Die 

Grundzüge der Planung bleiben hiervon unberührt. 
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Lfd. Nr. 5 Name: Regionalverband Frankfurt Rhein Main Datum: 13.02.2020 

 

Der Hinweis auf die im Plangebiet liegende Altfläche wurde in die 

Hinweise in der Textlichen Festsetzung unter Altlasten aufgenommen: 

Wir weisen darauf hin, dass im Plangebiet nach unseren 

Informationen eine Altfläche (ehem. Kies-, Lehm- oder Sandgrube) 

liegt. Dies ist vor Baubeginn mit Hilfe eines Bodengutachtens zu 

klären. 

 

Die Grundzüge der Planung bleiben hiervon unberührt. 

 

 

 




